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Gestütztauf §31a der Gemeindeordnung vom 7. Mai 2007 erlässtder Gemeinderat Oberkirch fürein ein-
heitliches Einbürgerungsverfahrendie folgenden

Richtlinien zum Einbürgerungsverfahrenvon
ausländischenStaatsangehörigen

1. Gesetzliche Grundlagen

Diese Richtlinien stützensich aufdie nachfolgenden gesetzlichen Bestimmungen:

Bundesgesetz überdas Schweizer Bürgerrecht(Bürgerrechtsgesetz, BüG)vom 20. Juni 2014, ins-
besondere Art. 9 bis Art. 12 und Art. 331
Verordnung überdas Schweizer Bürgerrecht(Bürgerrechtsverordnung, BüV)vom 17. Juni 20161
Kantonales Bürgerrechtsgesetz(KBüG)vom 15. Mai 2017, insbesondere §§17 bis 252
Kantonale Bürgerrechtsverordnung(KBüV)vom 9. Mai19952

2. Zuständigkeitund Ziel

In der Gemeinde Oberkirch ist die Einbürgerungskommissionfürdie Zusicherung oder Ablehnung des
Gemeindebürgerrechtsund die Entlassung aus dem Gemeindebürgerrechtzuständig.Aufgabe derVer-
waltung ist es, zuhanden der Einbürgerungskommissiondie relevanten Entscheidungsgrundlagen umfas-
send zu erheben und zu dokumentieren.

Der Gemeinderat richtet die Erfüllungdieser Aufgabe nachfolgenden Zielen aus:
Das Verfahren ist transparent, fair und füralle Gesuchstellenden objektiv und verständlich,
Die Gesuchstellenden werden überdie Voraussetzungen fürdie Zusicherung des Gemeindebürger-
rechts umfassend informiert.

DerGemeinderat betrautzur ErfüllungdieserAufgabe die Einbürgerungskommissionund Gemeindever-
waltung.

3. Konkretes Vorgehen der Gemeinde Oberkirch

Die Gemeindeverwaltung, Bereich Bürgerrechtswesen, stehtfürAuskünftezum Einbürgerungsverfahren
zur Verfügungund dient als erste Kontaktaufnahme. Der Bereich Bürgerrechtswesentrifft sämtlichevor-
bereitenden Massnahmen.

3.1 Vorbemerkungen

Die einbürgerungswilligePerson muss vor der Einreichung des Gesuches bei der Gemeinde das zustän-
dige Regionale Zivilstandsamtaufsuchen und sich im Infostareintragen lassen. Dazu sind allenfalls meh-
rere Unterlagen notwendig, die von den Gesuchstellenden zunächstbeschafft werden müssen.An-
schliessend stellt das Regionale Zivilstandsamt den zur Einbürgerungerforderlichen Auszug aus dem
Schweizerischen Personenstandsregisteraus. Erst nach Erhaltdieses Dokumentes kann das Einbürge-
rungsgesuch eingereichtwerden.

1 Systematische Rechtssammlung des Bundes: https://www.admin.ch/aov/de/start/bundesrecht/svstematische-
sammlunQ.html
2 Systematische Rechtssammlung des Kantons Luzern: https://srl.lu.ch/app/de/systematic/texts of law
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3.2 Einreichen des Einbürgerungsgesuches

Die einbürgerungswillige Person bezieht bei der Gemeindeverwaltung Oberkirch das Formular„Gesuch
um Erteilung des Schweizer Bürgerrechts". Mitdem Gesuchsformularwerden diese Richtlinien abgege-
ben.

Dem vollständigausgefüllten Einbürgerungsgesuch (inkl. vier bis sechs Referenzen pro Person, siehe
auch Ziffer 3.9) sind von dergesuchstellenden Person folgende Unterlagen beizulegen:

Auszug aus dem Schweizerischen Personenstandsregister 3

Wohnsitzbestätigungfürdie gesamte Aufenthaltsdauer in der Schweiz (siehe Ziffer 3.3), sofern sich
die Mindestaufenthaltsdauervon insgesamtzehn Jahren nichtalleine aufdie Gemeinde Oberkirch
bezieht3
Strafregisterauszug füralle volljährigenGesuchstellenden3
Betreibungsregisterauszug füralle volljährigenGesuchstellenden3
Kopie gültigerReisepass bzw. Identitätskarte
Kopie gültigeNiederlassungsbewilligung C
Nachweis der Sprachkompetenz (siehe Ziffer 3.4)
AusführlicherLebenslauf mit Passfoto
Nachweis überdie Teilnahme am Wirtschaftsleben, am Erwerb von Bildung oder Ahnliches fürjede
gesuchstellende Person (Arbeitszeugnis, Rentenverfügung, Lehrvertrag, Immatrikulationsbestäti-
gung, Diplome, Schulbestätigungen, usw.)
unterschriebene Erklärung betreffend Beachten der Rechtsordnung
unterschriebene Erklärungzur Respektierung derWerte der Bundesverfassung

Alle Dokumente sind im Original beizulegen. Kopien sind zugelassen, in den oben speziell vermerkten
Fällen. Sind die Dokumente nicht in einer Landessprache abgefasst, sind diese zusammen mit einer no-
tariell beglaubigten Ubersetzung einzureichen.

MinderjährigeKinderwerden aufGesuch hin in die Einbürgerungder Eltern einbezogen, wenn sie unter
deren elterlicher Sorge stehen und mit ihnen zusammenleben. Uben die Eltern die elterliche Sorge ge-
meinsam aus, bedarfder Einbezug in die EinbürgerungderZustimmung beider Elternteile. Bei Kindern
ab dem 12. Altersjahr sind die Voraussetzungen eigenständigund altersgerecht zu prüfen. Uber 16-jäh-
rige Gesuchstellende haben zudem ihren eigenen Willen bezüglichdem Erwerb des Schweizer Bürger-
rechts schriftlich zu erklären(auf Einbürgerungsgesuch;§12 KBüG).

Ebenso werden Gesuchstellende mit Ehepartnerin oder Ehepartner in der Regel gemeinsam eingebür-
gert.

3.3 Aufenthaltsdauer

Die Gesuchstellenden müsseneine Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) besitzen, um das Gesuch
Erteilung des Schweizer Bürgerrechtseinreichen zu können. Bei der Gesuchstellung muss zudem einen
Aufenthalt von insgesamt zehn Jahren in der Schweiz nachgewiesen werden, wovon drei in den letzten
fünfJahrenvor Einreichung des Gesuchs in Oberkirch (§17 Abs. 1 lit. a KBüG)sein müssen. Unmittelbar
vor der Einbürgerung muss sich die Schweizerin oder der Schweizer während insgesamt eines Jahres
ununterbrochen in Oberkirch aufgehalten haben (§17 Abs. 1 lit. b KBüG).

Die nachstehenden Arten der Aufenthaltsstatus, werden an die Aufenthaltsdauer in der Schweiz vor Ein-
reichung des Gesuchs angerechnet:

Aufenthaltsausweis B
Niederlassungsbewilligung C
VorläufigeAufnahme (Ausweis F), wobei nur die Hälfteder Aufenthaltsdauer angerechnet wird
Vom EDA ausgestellte Legitimationskarte oder ein vergleichbarer Aufenthaltstitel (z. B. Ausweis Ci)

3 Die Dokumente dürfennicht älterals sechs Monate sein. Kann das Gesuch nicht innert nützlicherFrist bearbeitet
werden, sind diese Dokumente nochmais auf Kosten der gesuchstellenden Person zu beschaffen.
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3.4 Sprachnachweis

Die gesuchstellende Person muss in Deutsch mündlicheSprachkompetenzen auf dem Referenzniveau
B1 und schriftliche Sprachkompetenzen aufdem Referenzniveau A2 des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens fürSprachen (GER) nachweisen (Art. 6 Abs. 1 BüV).

Die Gesuchstellenden sind fürdieBeschaffung des Nachweises selber verantwortlich und tragen die
Kosten. Das Einbürgerungsgesuchwird nur mit dem bestandenen Nachweis entgegengenommen.

Die Einstufung der Kommunikationskompetenz kann bei einem von der Geschäftsstellefide zertifizierten
Sprachinstitutabsolviertwerden. Die zertifizierten Sprachinstitute sind unterder Internetadresse
www.fide-info.ch abrufbar. Die Besitzerin und der Besitzer eines Sprachzertifikats, welches von einer
durch die Geschäftsstellefide zertifizierten Sprachinstituts ausgestellt wurde, kann dieses direkt dem Ein-
bürgerungsgesuch beilegen. Besitzerin und Besitzer eines anderen Sprachzertifikats könnendieses bei
der Geschäftsstellefide anerkennen lassen, indem sie einen Sprachenpass beantragen.

Der Nachweis fürdie Sprachkompetenzen gilt ebenfalls als erbracht, wenn eine der Voraussetzungen
nach Art. 6 Abs. 2 BüVbzw. §22 Abs. 2 KBüGerfülltist.

3.5 Informationsverpflichtung

Der Bereich Bürgerrechtswesen informiert die Gesuchstellenden bei der Gesuchsabgabe und bei Bedarf
auch späterwährenddes Einbürgerungsverfahrens. Ebenso vermittelt der Bereich Bürgerrechtswesen
bei BedarfWeiterbildungsmöglichkeiten in der Sprachkompetenz und den allgemeinen Integrationsvo-
raussetzungen (Kenntnisse der Schweizer Geschichte, Staatskunde usw.).

3.6 Entgegennahme des Einbürgerungsgesuchesund Vorbereitungsarbeiten

Der Bereich Bürgerrechtswesennimmtdas Einbürgerungsgesuchentgegen und überprüftesaufVoll-
ständigkeit. Ist das Einbürgerungsgesuchnicht vollständig, kann es samt Unterlagen an die gesuchstel-
lende Person zurückgewiesenwerden.

Als erstes werden die formellen Voraussetzungen (Aufenthalt und Sprachnachweis usw.) geprüft. In die-
sem Zusammenhang werden die folgenden Schritte vom Bereich Bürgerrechtswesen in die Wege gelei-
tet:

Einholen des Berichtes beim Amt fürMigration des Kantons Luzern
Einholen des Berichtes bei der Luzerner Kantonspolizei
Einholen von Berichten innerhalb der Gemeindeverwaltung (Steuern, Sozialwesen, usw.)
Abklärungenbei weiteren Amtsstellen und den Strafverfolgungsbehörden mittels erteilterVollmacht
(Staatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaft, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, usw.)

Wird bereits zu diesem Zeitpunkt festgestellt, dass die Voraussetzungen füreine Einbürgerung nicht er-
fülltsind, empfiehlt der Bereich Bürgerrechtswesender Einbürgerungskommissiondas Einbürgerungsge-
such abzulehnen. Die Gesuchstellenden haben vorgängigdie Möglichkeit, das Gesuch zurückzu ziehen.

3.7 Eröffnungdes Verfahrens

Den Gesuchstellenden wird die Verfahrenseröffnung im Sinne einer Eingangsbestätigung mitgeteilt.
Gleichzeitig wird überdie mutmassliche Wartezeit bis zur Behandlung des Einbürgerungsgesuchsinfor-
miert. Mit der Ausstellung der Eingangsbestätigungwird die EinbürgerungsgebührgemässZiffer 8.1 in
Rechnung gestellt.

3.8 Grundsätzebei der Beurteilung des Einbürgerungsgesuches

Die Gemeinde Oberkirch unterstütztdurch bestmöglicheRahmenbedingungen einen erfolgreichen Integ-
rationsprozess. Damit soll ein echter Einbürgerungswillegefördertwerden. Die Einbürgerung ist daher
keine Massnahme zurVerbesserung der Integration, sondern sichtbare Integrationsbemühungensind
Voraussetzung.

Bezüglichder Integration sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen(§19 Abs. 1 KBüG):

Beachten der öffentlichenSicherheit und Ordnung
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Respektierung der Werte der Bundesverfassung
Fähigkeit, sich im Alltag in Wort und Schrift auf Deutsch zu verständigen(siehe Ziffer 3.4)
Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung
Förderung und Unterstützungder Integration der Ehefrau oderdes Ehemannes, der eingetragenen
Partnerin oder des eingetragenen Partners oder der minderjährigen Kinder, überwelche die elterli-
che Sorge ausgeübtwird.

Die Gesuchstellenden haben sich übergesicherte finanzielle Verhältnisseauszuweisen:

stabile Arbeitssituation
ausreichende andere Einkommensquellen, wie Renten, Pension, Ehepartnerin oder Ehepartner mit
gesichertem Einkommen, ausgeschlossen ist der Bezug von wirtschaftlicher Sozialhilfe (Art. 7 Abs. 3
BüV).

Die Gesuchstellenden haben folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

Niederlassungsbewilligung C
Aufenthaltsdauer von insgesamt zehn Jahren in der Schweiz, wovon drei in den letzten fünfJahren
vor Einreichung des Gesuchs
Ununterbrochener Aufenthalt währendmindestens eines Jahres in der Gemeinde Oberkirch unmit-
telbar vor der Einbürgerung
kein Eintrag im Strafregister
keine hängigenStrafverfahren
keine Sozialhilfeschulden bzw. kein Sozialhilfebezug währenddem Verfahren oder bis drei Jahre vor
Gesuchseinreichung, ausgenommen die Sozialhilfe wurde vollständigzurückerstattet
keine offenen Betreibungen
keine Verlustscheine
keine Steuerausständeaus definitiven Veranlagungen
positive Referenzauskünfte

Die Gesuche werden in der Reihenfolge des Einganges behandelt. Uber Ausnahmen entscheidet die Ein-
bürgerungskommission.

3.9 Einholen von Referenzauskünften

Die Gesuchstellenden haben von mindestens vier Schweizer Bürgerndie Namen, das Beziehungsver-
hältnisund die Adressen zu nennen, die Auskünfteüberdie Gesuchstellenden erteilen können. Der Be-
reich Bürgerrechtswesenfordert mittels Referenzbogen bei mindestens drei dergenannten Personen
schriftliche Informationen ein. Referenzpersonen könnenzum Beispiel der Arbeitgeber, Schulbehörden,
Nachbarn oder Freunde sein. Die Referenzauskünftekönnenden Gesuchstellenden zur Stellungnahme
unterbreitetwerden.

3.10 Vorgesprächauf der Gemeindeverwaltung

Nachdem die formellen Voraussetzungen geprüftwurden und die Abklärungen bei den Amtsstellen abge-
schlossen sind, werden die Gesuchstellenden zu einem Vorgesprächeingeladen. Die Einbürgerungs-
kommission hältfürdie einheitliche Durchführungder Vorgesprächeden Ablauf in einem Leitfaden fest.
Das Vorgesprächwird von derVertretung des Bereiches Bürgerrechtswesengeführtund protokolliert.
Gesprächsinhaltesind:

Verfahrensablauf erklären
Stellungnahme zu allfälligenReferenzauskünfteund negativen Berichten von Amtsstellen einholen
Informationen zum Einbürgerungsgesprächmitder Einbürgerungskommissionerteilen

3.11 Verfassung Einbürgerungsbericht

Bevordas Einbürgerungsgesuchan der Sitzung der EinbürgerungskommissionzurZusicherung des Ge-
meindebürgerrechtstraktandiert wird, bereitet der Bereich Bürgerrechtswesenden gesetzlich vorge-
schriebenen Einbürgerungsberichtaufgrund der Einbürgerungsaktenund des Vorgesprächsvor (§3 Abs.
1 KBüV). Nach dem Einbürgerungsgesprächmit der Einbürgerungskommissionwird der Einbürgerungs-
bericht fertiggestellt.
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4. Einbürgerungdurch die Einbürgerungskommission

4.1 Einbürgerungsgesprächmit der Einbürgerungskommission

Nach Abschluss aller Vorbereitungsarbeiten und Vervollständigungdes Einbürgerungsdossierswird das
Einbürgerungsgesuchder Einbürgerungskommissionübergeben. Die Gesuchstellenden werden zum Ein-
bürgerungsgesprächmit der Einbürgerungskommissioneingeladen. An diesem Gespräch nehmen die
Kommissionsmitglieder und eine Vertretung des Bereiches Bürgerrechtswesen,welche gleichzeitig das
Protokoll führt, teil. Die Einbürgerungskommissionhältfürdie einheitliche Durchführungder Einbürge-
rungsgesprächeden Ablauf in einem Leitfaden fest.

Ziel dieses Gesprächesist, die Gesuchstellenden besser kennen zu lernen und den Einbürgerungsbe-
richt gemässZiffer 3.11 zu vervollständigen. Inhalte dieses Gesprächessind die folgenden:

Sprachkompetenzen
Lebenslauf
Teilnahme am Wirtschaftsleben / Erwerb von Bildung
Beachten der öffentlichenSicherheit und Ordnung
Förderungder Integration der Familienmitglieder
Respektierung derWerte der Bundesverfassung
Vertrautsein mit den örtlichenLebensverhältnissen
Beweggründezur Einbürgerung
Stand der Integration (gesellschaftliche Verbundenheit, Kontakt mit Schweizer Bürgern, Freizeit,
Hobbys, Vertrautheit mit unseren Sitten und Gebräuchen)
Kenntnisse und Interesse am politischen Geschehen (Aufbau unseres Staates, die allgemeine politi-
sche Lage der Schweiz sowie die Rechte und Pflichten eines Schweizer Bürgers)
Kenntnisse überdie EinbürgerungsgemeindeOberkirch

Das Gesprächberücksichtigtdas Bildungsniveau der Gesuchstellenden.

4.2 Entscheid durch die Einbürgerungskommissionund Mitteilung an die Gesuch-
stellenden

Im Anschlussan das EinbürgerungsgesprächberätdieEinbürgerungskommission und entscheidet über
die Zusicherung, Sistierung oder Ablehnung des Gemeindebürgerrechtsoder überdas weitere Vorgehen.
Den Gesuchstellenden wird der Entscheid unterAngabe einer Begründungvorab telefonisch mitgeteilt.
Danach wird den Gesuchstellenden der Entscheid schriftlich eröffnet.

Im Fall einer Sistierung oder Ablehnung werden die Gesuchstellenden zu einem weiteren Gesprächein-
geladen. An diesem Gesprächnimmt das Präsidiumder Einbürgerungskommission und eine Vertretung
des Bereiches Bürgerrechtswesen,welche das Protokoll führt,teil. Den Gesuchstellenden wird der Be-
schluss der Einbürgerungskommissionmit Begründungmündlichmitgeteilt. Anschliessend erhalten die
Gesuchstellenden die Möglichkeitdazu Stellung zu nehmen und den Rückzugdes Einbürgerungsgesu-
ches zu beantragen. Andernfalls wird die Einbürgerungskommissionden Gesuchstellenden den Ableh-
nungsentscheid eröffnen. Den Gesuchstellenden steht der Rechtsweg gemässRechtsmittelbelehrung
offen.

5. Organisation der Einbürgerungskommission

Die Zusammensetzung der Einbürgerungskommission richtet sich nach Art. 44a der Organisationsverord-
nung derGemeinde Oberkirch. Die Organisation der Kommission (inkl. Beschlussfähigkeit) richtetsich
nach Art. 24 bis 30 der Organisationsverordnung.
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5.1 Sitzungsanordnung

Der Bereich Bürgerrechtswesen lädtjenach Anfall der Geschäftein Rücksprachemit dem Präsidiumder
Einbürgerungskommissionzu den Sitzungen ein. Pro Kalenderjahr ist mindestens eine Sitzung durchzu-
führen. Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder oder der Gemeinderat könnenschriftlich beim Präsidium
der Bürgerrechtskommissiondie Einberufung einer ausserordentlichen Sitzung verlangen.

5.2 Einladung zur Kommissionssitzung

Die Einladung mit Traktandenliste ist den Kommissionsmitgliedern vor der Sitzung zuzustellen. In Zusam-
menarbeit mit derVertretung des Bereiches Bürgerrechtswesen und dem Präsidiumder Einbürgerungs-
kommission werden die Traktanden festgelegt.

5.3 Geschäftsvorbereitung

Der Bereich Bürgerrechtswesenbereitet die Sitzung zusammen mit dem Präsidiumder Einbürgerungs-
kommission vor.

Anträgezu den traktandierten Geschäftenkönnen in digitaler Form von den Kommissionsmitgliedem vor
der Sitzung an das Präsidiumder Einbürgerungskommissiongestellt werden.

Die Traktandenliste und die sachbezogenen Akten liegen spätestensdrei Tage vor der Sitzung in digitaler
Form zur Einsicht und zum Studium auf. Die Geschäftsvorbereitungerfolgt digital mit der mobilen Sit-
zungsvorbereitung. Die Kommissionsmitglieder haben die Akten vor der Sitzung zu studieren und sich auf
die Sitzung gut vorzubereiten.

5.4 Kommissionssitzung

Das Präsidium, bei dessen Verhinderung die Stellvertretung, leitetdie Sitzung der Einbürgerungskommis-
sion. Die Beratungen erfolgen nach der Traktandenliste.

5.5 Protokollführung/ beratende Stimme

Das Protokoll der Kommissionssitzungen wird von der Vertretung aus dem Bereich Bürgerrechtswesen
erstellt und allen Kommissionsmitgliedern umgehend zugestellt. Die Genehmigung des Protokolls erfolgt
jeweils an der nächstenSitzung der Bürgerrechtskommission.

Die Vertretung aus dem Bereich Bürgerrechtswesen nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen der
Einbürgerungskommissionteil.

5.6 Jahresbericht zuhanden Gemeinderat

Die Einbürgerungskommissionerstellt einen Jahresbericht und unterbreitet diesen bis spätestensEnde
Januar des Folgejahres dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme.

6. Kantonsbürgerrechtund Schweizerbürgerrecht

Nach derZusicherung des Gemeindebürgerrechtsdurch die Einbürgerungskommissionwerden die Un-
terlagen vom Bereich Bürgerrechtswesedem Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern,
Abteilung fürGemeinden, zur Erledigung folgender Aufgaben weitergeleitet:

Einholen dereidgenössischenEinbürgerungsbewilligung
Erteilung des Kantonsbürgerrechtsund damit des Schweizerbürgerrechts

Die eingebürgertePerson erhältdie Einbürgerungsurkundeschlussendlich vom Justiz- und Sicherheits-
departement des Kantons Luzern.

Die Zusicherung des Bürgerrechtsder Gemeinde Oberkirch wird erst rechtskräftig,wenn auch die Zu-
stimmung derzuständigenkantonalen und eidgenössischenStellen erfolgt ist.
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6.1 Bekanntmachung Erteilung Schweizer Bürgerrecht

Nach der Zusicherung des Schweizer Bürgerrechtsmacht der Bereich BürgerrechtswesenName und Ad-
resse der Gesuchstellenden in der Gemeindezeitung (InfoBrogg) bekannt. Auf die Veröffentlichungvon
personenbezogenen Daten auf der Gemeindewebsite wird verzichtet. Die Publikation erfolgt nur in Pa-
pierform.

7. Doppelbürgerrecht

Wer sich in der Schweiz einbürgemlässt, muss nicht mehr auf die bisherige Staatsangehörigkeitverzich-
ten. Es ist möglich, dass das Recht des h4erkunftsstaates den automatischen Bürgerrechtsverlustbeim
freiwilligen Erwerb eineranderen Staatsangehörigkeitvorsieht. Verbindliche Informationen erhalten die
Gesuchstellenden bei den zuständigen Behördendes Heimatstaates (in der Schweiz bei den entspre-
chenden diplomatischen oder konsularischen Vertretungen).

8. Kosten der Einbürgerung

8.1 Kostenvorschuss

Fürihre Aufwendungen erhebt die Gemeinde Oberkirch pro Gesuch einen Kostenvorschuss. Dieser Kos-
tenvorschuss beträgtpro Gesuch:

Der Betrag wird mit dem Versand der Eingangsbestätigung in Rechnung gestellt. Das Gesuch wird erst
nach erfolgter Einzahlung weiterbearbeitet.

Der geleistete Kostenvorschuss wird bei Abschluss des Einbürgerungsverfahrensmit der tatsächlichfest-
gesetzten und in Rechnung gestellten Einbürgerungsgebührverrechnet.

Bei aufwändigenEinbürgerungsgesuchen behältsich die Gemeinde voreinen weiteren Kostenvorschuss
in Rechnung zu stellen.

8.2 Gebührender Gemeinde Oberkirch

Gemeinde und Kanton erheben fürihre Aufwendungen im Einbürgerungsverfahren kostendeckende Ge-
bühren(§32 KBüG).

Den Gesuchstellenden wird der effektive Aufwand der Gemeindeverwaltung fürdie Bearbeitung des Ge-
suchs in Rechnung gestellt. Fürdas Einbürgerungsgesprächmit der Einbürgerungskommissionwird eine
Pauschale verrechnet. Zudem sind der Gemeinde die entstandenen Auslagen zu vergüten.

8.3 RückerstattungderGebühren

Bei einem allfälligenRückzugoder bei einerAbweisung des Gesuchs wird die Differenz zum effektiven
Kostenaufwand abgerechnet. AllfälligeMehraufwendungen sind nach zu zahlen.

8.4 Gebührenfürdie Erteilung des Kantonsbürgerrechtsund des Schweizer Bür-

gerrechts

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern sowie das Staatssekretariat fürMigration
stellen fürdieBearbeitung des Einbürgerungsgesucheszusätzlichzu den Gebührender Gemeinde ihre
Aufwendungen in Rechnung.

Minderjährige/ VolljährigeEinzelpersonen Ehepaar/ Familie
CHF 500.00 CHF rooo.oo
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9. Ubergangs- und Schlussbestimmungen

9.1 Inkrafttreten

Diese Richtlinien wurden vom Gemeinderat an der Sitzung vom 17. Februar 2022 genehmigt. Mit der Ge-
nehmigung durch den Gemeinderat treten die Richtlinien rückwirkendper 1. Januar2022 in Kraft.

9.2 Aufhebung bisherigen Rechts

Sämtlichevordem Inkrafttreten dieserAnderung zu den Richtlinien zum Einbürgerungsverfahrenvon
ausländischenStaatsangehörigeneingereichten Einbürgerungsgesuchewerden nach den neuen Bestim-
mungen behandelt. Die bisher erlassenen Richtlinien werden vollumfänglichdurch diese Richtlinien er-
setzt.

Oberkirch, 17. Februar2022

iEMEINDERAT OBERKIRCH

cr ^.
Rijphael Kottmann
Gämeindepräsident

larkus Inauen
5emeindeschreiber


